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BSG, Urteil vom 14.2.2018 - B 1.4 AS 17 l17 R

Leben Personen, die auf Grundsicherungs-
leistungen nach dem Sozialgesetzbuch
Zweites Buch (SGB ll) angewiesen sind,
gemeinsam in einer Wohnung, entfällt im

Regelfall aufjede Person ein gteicherAnteil
der l(osten der Unterl(unft (l(attmiete, Heiz-

und Nebenl<osten). Dieses >l(opfteilprin-
zip< gilt grundsätzlich unabhängig davon,
ob alle Bewohner eine Bedarfsgemein-
schaft im Sinne des S Z SGB ll bilden oder
auch nur einer solchen angehören: ln einer
WG aus zwei Studierenden, die grundsätz-

lich l<einen Anspruch auf Leistungen nach

dem SGB ll haben, und einem Empfänger
von Grundsicherungsteistungen entfällt
auf diesen tl3 der Wohnkosten, und nur
den entsprechenden Betrag muss das Job-
center nach 5 zz SGB ll übernehmen.

Grundsicherung

Härten durch das Kopfteilprinzip
Die stril<te Umsetzung des l(opfteilprinzips
l<ann zu Härten führen. Wenn einem Mit-
glied der Bedarfsgemeinschaft die Leistun-
gen gestrichen werden, übernimmt das

Jobcenter nur noch die aufdie anderen Mit-
gtieder entfaltenden Kopfteile. Das l<ann

zr:r Folge haben, dass diese die Miete nicht
rechtzeitig in vo[[er Höhe zahlen l<önnen,

weiI sie l<urzfristig den AusfalI des einen
Kopfteils nicht l<ompensieren l<önnen. ln
einem Urteil aus dem Jahr zor3 hat das

Bundessozialgericht (BSG) dem Rechnung
getragen: ln einer Bedarfsgemeinschaft
aus Mutter und je einem volljährigen und

einem minderjährigen Kind hatte das Job-
center gegen den Vottfährigen eine Sanl<-

tlon verhängt und ihm (auch) die l(osten
der Unterl<unft gestrichen. Dem hat das

BSG mit der Maßgabe widersprochen, dass

zumindest für den folgenden Bewi[[igungs-
zeitraum der Kopfteil des Votljährigen als

Anspruch auf die beiden anderen Mitgtie-
der der Bedarfsgemeinschaft anzurechnen

ist. Die Übertragung dieses Gedanl<ens auf
einen Fall, ín dem ein vottjähriges Mitgtied
der Bedarfsgemeinschaft l<eine Angaben

über seine Einnahmen macht, hat der r4.
Senat des BSG nun aber abgelelnt: Die

ktagenden Eltern lebten mit ihrem zt-iähri-
gen Sohn zusammen. Mieter waren allein
die Ettern. Der Sohn meldete im Màrz 2o1,o

ein Gewerbe an (Handel mit Mobilfunkzu-
behör), gab aber gegenüber dem bektagten

Jobcenter nicht an, welche Einl<ünfte er er-

zíelte. Daraufhin hob das Jobcenter zu-

nächst die Leistungsbescheide gegenüber

den Ettern ganz auf, korrigierte das aber
später dahin, dass nur für den Sohn l<eine

Leistungen mehr erbracht und der auf ihn

rechnerisch entfallende Teil der Unter-

l<unftskosten nicht mehr [ibernommen wur-
de. Während das Sozialgericht (5G) die auf
Übernahme der vollen Kosten der Unter-

kunft gerichtete l(lage abgewiesen hat, hat
das Landessoziatgericht (LSG) Sachsen der
Ktage stattgegeben. Das BSG hat dessen

Entscheidung aufgehoben und die Klage-

abweisung bestätigt.

Unterschiede zum Urteil aus 2013

Die Bundesrichter halten an den Grundsät-
zen des Urteils aus dem fahre zor3 im Fatte

]i,rlil..iii
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der Sanl<tion gegenüber einem Mitgtied
der Bedarfsgemeinschaft fest, [ehnen aber
die Übertragung auf die hier zu beurteilen-
de Konstellation ab, mit der Begründung:
Ausnahmen vom l(opfteitprinzip sind nur
mögtich, wenn bedarfsbezogene Gründe

der Mitgtieder einer Bedarfsgemeinschaft,
die sich l<orrel<t verhalten haben, eine Aus-
weitung ihrer Leistungsansprüche erfor-
dern. Das ist nicht der Falt, wenn gar nicht

I -119' -,". 
-

!,-l ,.,., .:"- oit:::..; .

iT:' . ' -n
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\(
Es kommt nicht zu einer Durchbrechung des Kopfteílprinzips,
bewohner seine Gewerbeeinnahmen nicht angibt: Dann erhä[t er vom Sozial-
leistungsträger nichts, und die übrigen Leistungsempfänger tedigtich >ihren
Anteila an den Kosten der Unterkunft. 4
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1 BvL 4114
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Von Wilhelm Bergthaler, Ferdinand Kerschner und Eva Schulev-Steindl
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4 Wasserkraftwerke, Flusseintiefungen und nachträgliche Änderungen
rechtskräft iger Bewilligungen
Wasserkraftwerke verursachen oder verstärken durch Geschieberückhaltung die Eintiefung von Flüssen

und damit schwerwiegende ökologische Probleme. S 21a WRG ermöglicht unter gewissen Voraussetzungen
auch Eingriffe in rechtskräftige wasserrechtliche Bewilligungsbescheide solcher Anlagen, um Maßnahmen
im öffentlichen Interesse nachträglich vorzuschreiben. Der Beitrag untersucht interdisziplinär, insb anhand
der rechtsk¡äftig bewilligten Donaukraftwerke flussaufi¡¡ärts von Wien, inwiefern eine Rechtspflicht der Beh

bestehen könnte, amtswegig geeignete Maßnahmen zur Sohlestabilisierung nachträglich vorzuschreiben.
Von Volker Mauerhofer und Gerhard Kløsz

+ Das artenschutzrechtliche Tötungsverbot der Vogelschutzrichtlinie
iZm Windenergieanlagen .

Der Beitrag anaþiert Aspekte der Umsetzung der RL 20091I47 IEG über die Erhaltung der wildlebenden
Vogelarten (VSch-RL) in die österr Rechtsordnung, indem die unionsrechtlichen Vorgaben der VSch-RL
tZm der Errichtung von Windenergieanlagen in den Bundesländern Kärnten und Steiermark dargestellt
werden. IdZ ist auch näher auf die Rspr des EuGH zum artenschutzrechtlichen Tötungsverbot gem Art 5

VSch-RL einzugehen.
Von Thomas Neger und Peter Stadlober
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Zivilverfah ren p rakt isch
t Zivilprozesse nach dem 2. Erwachsenenschutzgesetz
Von Robert Fucik

* Versicherungsvertragsrecht
oGH 18. 10.2017,7 0b 145/172
61: Kein Privathaftpflicht-Versicherungsschutz für Messerattacke mangels ,,Gefahr des täglichen Lebens"

Beiträge
) Zum Rucktritt von Lebensversicherungsverträgen. . 391
Anmerkungen aus unionsrechtlicher Sicht
Der lange nach Vertragsabschluss erklärte Rücktritt von Irebensversicherungsverträgen unter Berufung auf
eine fehlende oder unrichtige Belehrung über das Rücktrittsrecht des Versicherungsnehmers wird derzeit in
Rsp und Lit breit diskutiert. Zu den insoweit bestehenden unionsrechtlichen Vorgaben und der einschlä-
gigen Rsp des EuGH wurden zuletzt Auffassungen vertreten, die die Autoren hier hinterfragen wollen.
Von Maria Berger und Gregor Maderbacher

Ð Die DSGVO im privaten Bereich 398
Europarechtliche Vorgaben an Unternehmen
Die DSGVO verändert die datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen und betriÍft dabei zentral private
Unternehmen. Grundlegende Fragen stellen sich zu den Pflichten der datenschutzrechtlich Veranhvortii-
chen in den U4ternehmen ebenso wie zum One-Stop-Shop-Prinzip für Unternehmen. Das Datenschutzan-
passungsgesetz 20L8 schaft darüber hinaus (wenige) österreichische Spezifìka.
Von Konrad Lachmayer

Ð Strafbarkeit ,,falscher Prospektwerbung" nach S 15 KMG und S 163 a StGB . . 406
Fälle,,falscher Prospektwerbung" werden sowohl von S 15 Abs I Z }KMG als auch von 5 163 a Abs I 22
SIGB unter Strafe gestellt. Im Detail unterscheiden sicFdie beiden Tatbestände jedoch. Im Beitrag werden
die Tatbestandsvoraussetzungen der beiden Delikte geklärt und deren Anwendungsbereich erörtert. Zuletzt
wird die Frage nach dem Konkurrenzverhältnis beantwortet.
Von Diøna Bernreiter und Martin Oberndorfer

Evidenzblatt
Ð Arbeitsrecht .

oGH 30. 10.2017,9 obA 115/17b
57: Überwachungsbefugnisse des Betriebsrats

{ Familienrecht .

oGH 24. 8.2017,8 0b 89/17x
58: Das unterhaltsrechtliche Betreuungsmodell
Mit Anmerkung von Peter Gruber

oGH15.'11.2017,1 0b193/17i . . . . . . .

59: Bausparvertrag ist kein Unterhalt

414

418

Ð lnsolvenzrecht
oGH 25. 10.2017,8 ObS 5/17v
60: Totalverlust durch ,,stehenlassen" des Entgelts ist EU-rechtskonform
Mit Anmerkung von Romana Weber-Wilfert
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OGll 22. 11. 2017,15 Os 87117 h

62: Substantiierung des Wahrspruchs

OGH 6. 12. 2017, 13 Os 122117 s
63: Abwesenheit des Angeklagten

EvBl-Leitsätze
{ Bestandrecht .

oGH 21. 12. 2017, 6 0b 134/17 z
64: 1O0-jähriger Kündigungsverzicht

{ Gesellschaftsrecht
oGH 21. 12. 2017, 6 0b 104/17 p

65: Neufassung des Gesellschaftsvertrags: Zustimmungserfordernis und ungeteilte Nichtigkeit

Ð Persönlichkeitsrecht, . .

oGH 21 . 12. 2017 , 6 0b 1 93/1 7 a
66: Keine Privilegierung rechtsanwaltlicher Äußerungen in Pressekonferenzen

å Sachenrecht .

oGH 20. 11. 2017, 5 Ab 151117 t
67: Keine Einverleibung einer Bauabstandsnachsicht

{ Schadenersatzrecht . . .

oGH 30. 1.2018,1 0b 222117 d
68: Umwidmung einer kontaminierten Liegenschaft in Gewerbegebiet

{ Sozialversicherungsrecht
oGH 20. 12. 2017,10 Obs 110117 z
69: Kein Anspruch auf Wochengeld für Reha-Geld-Bezieherinnen

{ Medienrecht .

OGH 24. 10. 2017, 1 5 Os 124/17 z
70: ERZuständigkeit im RMVerfahren für Einschaltungsentgelt

{Strafrecht...
OGH 16. 11. 2017, 12 Os 103117 i

71: Erfolgsqualifìkation setzt Gewalt voraus

Sprache und Recht
{ Die Schönheit des Hinkens
Von Michael Rami

Standards
{ lmpressum . .

Ð Buchbesprechungen
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GENERALSEKRilAR

Für ein neues Miteinander!

Der 68. Ösærreichische Stadtetag fndet
l¡euer uon 6. bis 8. Juni in Feldþirch statt.

Wirfeuen ans auf rund 1.000 Gri"ste aus

Po litiþ, Ivlirrschafi und Öfentlich keit,

darunter zøh lreich e Bürgerrneisterinnen wnd
Bärgermeister øus dem In- und Ausland.

Der Städtetag, die traditionelle General-

uersammlung des Osterreichisch en Städte-

bundes, steht 2018 anter dem Motto
,,Für ein neues Miteinander". In aier Arbeits-
hreisen beschärtrgen wir uns mit den Themen

,,Zukunfi der Pflege", ,,Schulische Nachmit-
tags betreuung",,,Zusarnmenspie I uon zentra-
len Orten und Lindlichem Raum" sowie

,,Digitalisierung - wie weiter rnit Ausbildung
und Infrasnuhtur?".
Ofenheit und øufeinander zugelten waren

immer schon Kernhompetenzen uon Bürger-

meisterinnen, Bürgermeistern und øllen,

die þornmunøle Wrantwortung ffbgen,

Und werden es aucl¡ hünfiig sein, d¿nn die
Herausþrd.erungen der Zuhunrt bssen sicb

ãm besten miteinander meistern. Gut, dass

der 68. Osterreichische Stddtetøg uiel Gele-

genh eit f)r Begegnungen, Viss ensaustaus ch

undWrnetzung bietet.

Tbomas Weø.ìnger,

Generalseþretär Osterreichischer Städtebund

STADTEBUND AKTUELL
Kurzmeldungen aus dert Städtebund

KOMMUNALNEWS
Aþtuelles aas den Städten

PERSONALIA
Erich Tiammer KarlVilfng Anton l{asser

SÇHWERPUN
STADTETAG F

KTTHEMA
FLDKIRCH

Vorwort

Tourismus

Die Freude einer Stadt

Jubiläumsjahr

#bleiboffen - Feldkirch 800

Montforthaus

Moderne in der Altstadt

e5-Stødt Feldþirch

Energ ieeff izienteste Stadt Österreichs

Stadtentwicklung

Beteiligung ist eine Schlüsselgröße

Bahnhof City

Ein neues Stadtquartier entsteht

Partizipation

Ein neues Jugendhaus für Feldkirch

Senioren-, Betreuungs- und Pflegekonzept

Gerne älter werden in Feldkirch

Inþlusion

Gelebte lnklusion

S i c h erh e its zenm¿m Vorar I b e rg

Was wir machen, ist Spitzensport

Bürgerlnnen-APP

Gemeinsam auf Feldkirch schauen

Mit CleWVer mobil zurn Stàdtetag

Fahrplan war früher
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Wild.parh FeldÞirch

Amt trifü Ehrenamt

Artenu i e lfa b an d Le b ens raum

,,Naturvielfalt leben" ist hoch ansteckend "i

Gernein¡ame Schulen der 10- bis l4-Jährigen

Chancengerecht und leistungsstark

Neus truþturi er re Bi ldungs lan d.s c h afi

Die Musikschule geht in die Schule(n)!

S tlidtis c h e F lù c h tlings h o o rdin øti o n

Für ein neues Miteinander

Regi o Vo rdz r I a n d- Fe ld þ i r c h

Groß und Klein auf Augenhöhe

MAGÆIN
Neueste Entwicþlungen und Wranstalrungen

RECHT
Die Abgabenbefeiungen im Komrnanahteuerrecht (Tèil 1)

LITERATUR
Aþtuelle Rezensionen

ZU GUTER TETZT
Kurzmeldungen

FINANZEN
Ertragsanteibaorschüsse fiir April 20 I I

TERM INE_IMPRESSUM

PRASIDENT

Ein Jubiläum und
ein Abschied

3 5. 000 Feldþ¡rclterinnen and Feldhircber

feiern heuer dzn 800. Geburtstagihrer Stødt.

Die äbeste Stadt Vorørlbergs pnisentiert sich

stolz auf ihre wechseluolle Geschichte und ihre

humanistische Tiadition, aber auch auf-

geschlossenf)r alles Neue und Moderne.

Von modemer Architeþtur über die gernein-

sarne Schulefiir alle l0- bis l4-Jährigen bis

zur Stødtentwicþlung zeigt sich Feldhirch

Ichfeue mich, Sie ab Pnisident

Osterreichischen St¿id.tebandes in einer so

uiebeitigm und zuhanfisorientierten Stadt

bei unserer Generaluersammlung begrtifen

zu dürfen. Der ideale Ortf.ir spannendc

Auseinand.ersetzungen mit dtn 7h ernen

unserer Zeit, uon Pf.ege bis Kinderbetreuung

u o n Stødt- Lan d- Ko op erati onen b is

Digitalisierung.

Ich wünsche uns eine þonsmr.þtiue Generøl-

uersømmlung, ergebnisreiche Disþussionen

und inspirierendr Tage in Feldþirch.

Fär mich ist dies drr 23. and letzte Städtetag

ab Pnisidcnt d.es Osteneichischen Städte-

bandes, d¿m ich auf diesem Weg eine

weiterhin erfo þeiche Zukanfi wünsche.

Mícltael Häapl"
Pràsident Ôsterreichischer Stlidtebund
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Beiträge
+ lch bin vielel - Die Meldepflichten der Privatstiftungen und

Trusts nach dem WiEReG
Im Zageder Umsetzung der vierten Geldwäscherichtlinie trat in Osterreich am 15' 1' 2018 das Wirtschaft-

liche Eigentüm.r n gir.'.tg*etz (WiEReG) in Kraft Es dient der Einrichtu"g.tint:- ltC"TÏ *t 
U::'*i:

schaftliðhen Eigenttiîer':von ià Gesetz abschließend defìnierten Rechtsträgern ausweist und so ernen

wesentlichen eîiir"g ,". Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung leisten soll' Auch

Privatstiftungen und Trusts sind als Adressaten ¿., C"t.t .t uerpflichtet, die Identität ihrer wirtschaftlichen

Eigentümer f.rt"o.t.[.., onJãr-n.girt.. *it a." g.fotderten Informationen zu speisen-' Ihre.besondere

Råhtsnatur ut, .ig.ntl*.rloses Rechtsgebilde ¡r*ior,¿.*ermögen ohne Rechtspersönlichkeit ftrhrt ;e-

doch zu einer vielfdltieen Manifestation des wirtschaftlichen Eigeniums. Folglich legt die Neuregelung ins-

besondere Pri;rft;i;en und Trusts neue Verwaltungslasten auf, die in diesem Beitrag einer genaueren

Betrachtung unterzogen werden sollen.
Von Chrtsüna. ]ohanna Hírsch

+ Überblick über die höchstgerichtliche Judikatur in Stiftungssachen

im Jahr 2017
Das PSG lässt weiten Raum für privatautonome Gestaltungsmöglichkeiten' Daraus resultieren in der prakti

schen Anwendong na,rng Z*.ìf:i;fr"g.", ¿i. ,i.n -ü .irrtä eüãk i" das Gesetz nicht immer eindeutig lösen

lassen. Wesenthcñe eedeutung bei der Fortentwi.kl"ù á.t Privatstiftungsrechts ko-mmt 11|:** Judika-

tur des oGH zu. D", H¡.irri;"ri.rn h"*. .i.ft i* llizorl 13 Mal miiganz "1rtel*Tt1-ttl:,1i:t*}"9::
spezifìschen Rechtsfraeen ausleinanderzusetzen. Neben so zentralen Themen wie der'Ireueptllcnt Del oer

i;r.'b;;;iää.ìi?*t,." oder der neichwette áeigerichtlichen Genehmigungspflicht nach S 17 Abs 5

PSG war auch zwei Mal zu erbrechtlichen Fragen Stellung zu nehmen'
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Der Auskunfts- und i"f.r*ãti."ranrp.och nach liechtensteinischem Recht ist beschränkt' Die Beschrän-

kungen richten ,i.t p.i*a. nach dem tonkreten Rechtsverhältnis des Antragstelt:-: **ilÏr der Stiftung'

Das Ft OG hat ir, .irr., ¡tirrteren 
gntscheidung eine Klarstellung und Systematisierung der jeweiligen An-

tragsrechte vorgenommen.
Von Michael Nueber und Ulrich Thun-Hohenstein
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Zahlungsverzugs des Darlehensnehmers zusteht

Zur Wirksamkeit und Inhaltskont¡olle einer als Allqemeine 787
Geschäftsbedingung in einen Darlehensvertrag einbezo-
genen qualifizierten Nachrangabrede; zu den Anforderun-
gen für die Annahme einer Vermögensbetreuungspflicht
im Sinne des $ 266 Abs. 1 StGB des Darlehensnehmers
gegenüber dem Darlehensgeber

I

Bundesgerichtshof 26.3.201,8 4 StR 408/17x



Bücherschau
Heinz Vallender (Hrsg.)

RoIf A. Schütze/Lutz Weipert/
Markus S. Rieder (Hrsg.)

Otto Palandt

TEÐLÙ

EuInsVO, Kommentar zur Europäischen Insolvenzverord- 79I
nung
Rezensent: Univ-Prof. Dr. Curt Hergenröder, Mainz

MünchenerVertragshandbuch, Band 4: Wirtschaftsrecht III 792
B.AuJl.

Bùrgerliches Gesetzbuch: BGB, 77, Aufl. 792

"*- 
ehlah ¡:--^_ "!ú"Y-,! --

7/8.Juni 2018 - 11ilton Frankfrrrt t¡tyCenter

16. lnternationaler

Retail-Ban kentag der Börsen-Zeitung

HerauforderungenfürRetailbankenlFilialevs.0nlinelErfoþversprechendeStrategien

Börsen-Zeitung

lnformationen:Tel, +49 69 2732 553;www,retailbankntag,de

Die mit a gekennzeichneten Entschèidmgen des BGH sind zum Abdruck in der amtlichen Sammlug vorgesehen.

Nicht amtliche Leitsälze zu Enlscheidugen des BGH sind kusiv gesetzl. Leils¿itze zu Entscheidmgen der Instmzgerichte sind übeviegend duch den Einsender oder
die Redaktion verfasst.

Die mit einem x gekennzeichneten Entscheidungen sind zur Veröfienllichug und Besprechug in dêr Enlscheidugssmmlung zum Wirtschatts- und Bankrecht (WuBì
vorgesehen,

Nur soweit derRedaktion bis zur Drucklegung die Rechtskrafteinerinstanzgerichtlichen Entscheidung mitgelei¡tworden isl, wird dies lm Anschlüss an das Aktenzeichen
vemerkl. Ein fehlender Rechlskrafthinwèis muss daher nicht bedeuteu, dass die Entscheidug nicht rechtsklätlig geworden lst.

Redakfion: Rechtsanwalt Dn Christopher Klede, Frankturl am Main; Proiessor Dr. Tobias Lettl, LL.M. (EUR), Universilål Potsdeq Rechtsanwalt Dn Helmul Merkel,
Frankfurt u Main; Atne Wittig, Essón; Rechtsanwalt Dn Andreas Luge, FranÌfurt u Main (presserechtlich verantworuicher Redakteur)

Redaktionsbeira¡ RechlsanwallThorsten Höche, Cheisyndikus des Budesverbildes deulscher Banken e.V., Berlin (Vorsitzender); Rechtsuwält¡n Dr. Ama Heidelbach,
Leiterin der Rechtsabteilug der DZ-Bank AG, Frankfurt a. M.; Professor Dn Df, DI. h,c. mult. Klaus J. Hopt, Direktor amlvfu-Planck-Institut für ausländlsches ud
inlematlonales Privatrecht a-.D., Hambü$ Dr, Hus-Ulrlch Joeres, Rlchter am Bundesgedchtshof, Karlsruhe; Ilse Lohmam, Richterin am Bundesgerichtshof' Karlsruhe;
Proiessor Dr. Peter O. Mülbert, Direklories Institufs für Intemationales Recht des Spar-, Giro- und Kreditwesens il der Johannes Gutenberg-Universitä!, Mainz

Verlagr Herausgetrergemei¡schôft \/fERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG, Postfach 1 1 09 32, 60044 Frankfurt a. M.; Düsseldorler Straße 16,

60329 Frankfurt a. M.; Geschäftsführung: Torsten Ulrich, Dr Jens Zhke
Telefon Redaktion: Dr. Andreas Lange (Ó 69) 27 32-164, E-Mail: a,lange@l@recht,de; Lektorat: Heike Back l0 69) 27 32-172, E-Mail: H.Back@wtecht.com;
Sekretariat: Sylvia Mahler (0 69) 27 32-188, E-Mail: s.mahler@mrecht.de
Anzeigeni Raù Becker (0 69) 27 32-553, E-Mail ibecker@wrecht,dei Vertrieb/Nachbestellungen: (o 6s) 27 32-142¡'lelefü (0 69) 23 26 85

Druck; mt druck WalterThiele GmbH & Co. KG, Carl-Friedrich-Cauß-Straße 6, 63263 Neu-Isenburg, Telefon (0 61 02) 30 77 0.

Bei Einzelbezug des Teits W der \{ERTPAPIER-MITTEILUNCËN beträgt der Abomementpreis monatÌich € 95,90 (einschl. 7 7o MwSt € 6,27) r € 7,45 V€ßildkostenzuschlag
{einschl. € -,49 Ñ4wst.). Austildsbezug ohne Mehffertsteuer + € 9,10 Versandkostenzuschlag. Für Mitglieder der ARGE Bank- und KapitaLtarktrecht gibt es für die Dauer
des Fachanwaltslehrgmgs einen Ralratt von 50 % auf den Abonnementpreis.

Im Preis inbegriffen sind die jählichen zwei Eirbanddecken.

Bei Nichtbelieferung infolge höherer Gewalt oder i¡Jolge von Arbeitskämpfen bestehen kehe Ansprüche gegen den Verlag.

Abbestellungen nur zm Qua¡talsende bei dreiwöchiger Kündigungsfrist,

@2018 Herausgebergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN, FrankJurt am Main - ISSN 0342-6971

dungen und deren L;its¿itze, soweit sie vom Einsender oder der Redaktion era¡beitet oderre"digiert worden sind, Jede VeMertmg auße¡halb der Grenzen des Urheberechts-
gese"tzes ist ohne Zustimung unzulåssig und strafbar Dies gilt i¡sbesondere lù Vervielf¿ittigungen, Übersetzungen, Mikrcverfilmungen und die Einspeicherung und
Verübeitung in elekhonischen Systemen,

Manuskriptet Die Ùbersendung eines Manuskripts beinhaltet die Erklärug, dass de¡ Verfasse¡ den Beitrag oder eine-n Beitrag mit gleichm Gegenstand nicht zeitnah
andemeitig anbietet, Fùr unveìrlangt eilgereichte Manuskripte übemehmen Verlag und Redaktion keine Haftung. Mit derAnnahme zur Verölfentlichung eMirbt der
Verlag vorñ Verfasser alle Rechte, i¡sbesmdere das ausschließliche Verlagsrecht iùr die Zeit bis zum Ablauf des Urhebe[echts und die Befugnis zur Einspeicherung in
eine õatenbank sowie das Recht zur weiteren Vervielfältigung zu gewerblichen Zwecken im Wege eines photomechanischen oder eines anderen Vedahrens.
Hinweise fiil Autoren unter M.wertpapiermitteilungen,de

WERTPAPIER.MITTEILUNGEN TeiI IV

I

I

I
I

\r\r$r,lPLnluilìkt{ 
rl iì(ì tlf

16. lnterndton¿¡er Rel¿rl'B¿nkentaq

cler Borsen Ze¡lun!

(¡,
E
cit
ao

Gc,.x
r\'
-a:=
.g
(u

É

=3

II



I I 2018
109. Jahrgang
'1. Mai 20lB

s. 445-496

PVSr 6012

\rttu

GmbHRundschau
Zeitsch rift f ü r Gesetlschafts-,

Unternehmens- und Steuerrecht

der GmbH und GmbH & Co. KG

Herausgegeben von der Centrale für GmbH Dr, Otto Schmidt

in Verbindung mit Prof. Dr. Walter Bayer ' RA/SIB Vors. R|BFH a.D. Prof. Dr. Dietmar Gosch

WP/SIB Prof. Dr. Norbert Neu Ltd. RegDir. Ratf Neumann ' RA Prof, Dr. Jochem Reichert

Beratermodul

gmbhr.de

472

480

GmbHR Srz
445

451

456

460

468

Aufsätze > Heribert M. Anzinger-Zur Zukunf| der Abgeltungsteuer im System

der Kapitalei nkom mensbesteuerung

lohannes Becker - Ökonomische Perspektiven auf die Abgettung-

steuer

Motthios Schenk - Abschaff ung der Abgettungsteuer? - ,,Never

change a running system"

Lisa-Marie Niklas - Neues Datenschutzrecht f ür Unternehmen -
was gilt ab dem 255.2018?

Rechtsprechung > GmbH & Co. KG: Substantiierte Darlegung einer Forderung gegen den

Kommanditisten (BGH, Ur|.v.20.2.2018 - ll ZR 272fi6)

GmbH & Co. KG: Vertraglicher Ausschtuss des Einsichtsrechts eines

Kommanditisten in die Bücher und Papiere zur Überprufung des .lah-

resabschlusses (0LG Munchen, Urt. v. 31.1.2018 - 7 U 2600117)

m. Anm. MichaelBormann .......

Betriebsstätte: Betriebsstättenzurechnu ng und Abgeltu ngswirku ng

bei gewerblich geprägter KG im Nicht-DBA-Fatt (BFH, Urt. v. 29.11.2017

- r R 58/15)

Betriebsaufspaltung: Sachtiche Verflechtung und Ubertagerung

durch eine Betriebsverpachtung im Ganzen (BFH, Urt, v.29.11.2017

- x R 34115)

-

GmbHR im Blickpunkt lens-Uwe Hinder / Alexonder Feldhous - Verfassungswidrigkeit der

Vorschriften zur Einheitsbewertung für die Bemessung der Grund-

steuer .

484

ottoschm¡dt

R]35



\{{/s¡
i@ioæ

?sflqY
Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht

Herausgeber:
RA Dr. Bruno M. Kübler,
Köln/Dres den/l\4tinchen
(Geschåift sfiihrender Herausgeber)

Prof. Dr. Reinhard Bork, Hamburg

Prof. Dr. Wolfgang Lüke, Dresden

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Hanns Prütting,
Köln

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Karsten Schmidt,
Hamburg

fø.n Lieder
Beurkundung der Gesellschaftsgründung
durch einen schweizerischen Notar

R. Walker/S. MielkelB. Bombe
Vorinsolvenzliches S anierungsverfahren
oder SoA

BGH, 20. 2. 2018
Zur Bercchnung der Vorfälligkeitsentschädi-
gung bei außerordentlicher Kündigung eines
gewerblichen Darlehensvertrags

BGH, 6.2.2018
Rückabwicklung der Beteiligung eines
aufgrund unrichtiger Prospektangaben
beigetretenen Kommanditisten

BGH, 30. 1.2018
Einforderung rückständiger Einlagen durch
Abwickler zvr Liquidation nach Anordnung
der Abwicklung einer Fondsgesellschaft

BAG, 7. 11. 2017
Nachteilsausgleich wegen Betriebsåinderung
bei unterlassener Anrufung der Einigungs-
stelle durch den Insolvenzverwalter

OLG Rostock, 11. 1. 2018
Parteiwechsel von Insolvenzverwalter auf
Schuldner bei Freigabe eines bereits vor
Insolvenzeröffnung vorhandenen Masse-
gegenstands im laufenden Prozess

t

s. 805

s. 815

s. 821

s. 826

s. 829

s. 848

ffi RWS Verlag
Kommunikationsforum

\ruð/
a a

\%
39. Jahrgang / 27 . April 2018 / S. 805- 852

s. 842



THOMAS BARTH / GEORG DURSTBERGER

t/nternehmensrecht aktuell

CHRISTOPH KLAMPFL

Die Einräumung einer Stifterstellung als Schenkung
unter Lebenden im Pflichtteilsrecht ............

GEORG DURSTBERGER

Die Kompetenz der Satzung zur Mitwirkung
an der Geschäftsordnung für den Vorstand

r<¡Rr- wöRr_¡

Interimistische Vorstandsmitglieder
in börsenotierten Aktiengesellschaften.............. e2

ARMIN SOMMERAUER

Die l.{achschusspflicht während aufrechter
Gründungsprivilegierung nach S 10b GmbHG s6

DAVID KOHL / LEON SCHEICHER

Die Gründungsprivilegierung in der Insolvenz eB

MARTIN HANZL / TAMARA RUBEY

Blockchain - frischer Wind im Gesellschaftsrecht?... 702

GESELLSCHAFIERVERSAMMLUNGEN UND SATZUNGSBESTIMMUNGEN:

Das neue Mitbestimmungsmodell flir Aktionäre
in Bezug auf Vergütungspolitik und Vergütungsbericht
(Magdalena Wagner) 107

Inhalt

NIKOLAUS ARNOLD

Das Wirtschaftliche Eigentümer Register -
der Countdown läuft.........

Aus der aktuellen Rechtsprechung
OGH

Ausscheiden eines Kommanditisten aus einer GmbH & Co KG............
Einfügung einer Schíedsl<lauseI in den GmbH-Gesellschaftsvertrag....

Gerichtsstandsl<[ausel als Satzun gsbestandteil.

Bereicherungsrechtlicher Anspruch auf Rückzahlung

verbotener Ein lagen rücl<gewähr

Offenlegung: Nachlass von Zwangsstrafen

65

67

Impressum

jeçIz_."s,..çft.

Periodisches Medienwerkr oer Gesellschafter - Ze¡t-

schrift für Gesel¡schafts- und Untern€hmensrecht. ,,Der

Gesellschafter" ¡st zu z¡tieren: GesRZ Kalender,ahr,

Seite, Grundlegende R¡chtung: D¡ese Fachze¡tschrift

befasst s¡ch mit Problemen auf allen Gebieten des
Gesellschafts. und Unternehmensrechts anhand von
Theorie und Praxis. Sie erscheint sechsmal i¿lhrlich,
und zwar ¡m Februar, Apr¡|, ,un¡, August, Oktober und
Dezember. Jahresabonnement 2018 Pr¡nt & Onllnel

€ 196,51 inkt. MwSt., zzgl. Versandspesen. pre¡s des Eln-

zelhefres: € 35,- inkl. 10 % MWSt., zzgl. Versandspesen.

Unterbleíbt dieAbbestellung, so täuft dasAbonnement

um ¡eweils e¡n Jahrzu den ieweils gUltigen Konditionen

we¡ter. Abbestellungen sind nur zum Ende e¡nes Jahr.
ganges mäglich und müssen b¡s ¡eweils spätestens

30, November schriftlich erfotgen, Nachdruck - auch

auszugswe¡se - ist nur mit ausdrückl¡cher Bewilligung

des Verlages gestattet. Esw¡rd daraufvemiesen. dass

alte Angaben ¡n dieser Fachzeitschr¡ft trotz sorgfält¡ger
Bearbeitung ohne Gewähr erfolgen und eine Haftung
des Verlages, der Herausgeber oder der Autoren aus-
geschlossen ist.

M¡t der Einreichung seines Manuskriptes räumt
der Autor dem Verlag für den Fall der Annahme das
i¡bertragbare, zeitlich und örtlich unbeschr¿inkte aus-
schließliche Werknutzungsrecht (S 24 UrhG) derVeröf-
fentl¡chung ¡n dieser Zeitschr¡ft eln, einschließlich
des Rechts der Verv¡elfält¡gung in ¡edem technischen

Verfahre¡ (Druck, Mikrofilm etc.) und der Verbre¡tung
(Verlagsrecht) sow¡e der Veßertung durch Datenban-
ken oder ähnliche Einrichtungen, des Rechts der Ver-

vietfältigung auf Datentrågern ieder Art, der Spe¡-

cherung in und der Ausgabe durch Datenbanken, der
Verbreitung von Veru¡elfättigungsst{.icken an dle
Benutzer, der Sendung (S ,7 UrhG), sonstigen öffent-
lichen WÌedergabe (S 18 UrhG) sow¡e der öffentlichen

Zuruerfl¡gungsteltung, ¡nsbesondere t¡ber das lnternet
(S 18a UrhG). Gemäß S 36 Abs. 2 UrhG erl¡scht d¡e Aus,
schtießl¡chke¡t des einger¿iumten Verlagsrechts m¡t
Abtauf des dem Ersche¡nen des Beitrages fotgenden
Kalenderjahres; dies g¡lt filr die Verwertung durch
Datenbanken nicht.

ISSN o250.ó44o

HerausgBber und RedaKlont

Rechtsanwalt Dr. Nikolaus Arnold,

1o1o W¡€n, Wippl¡ngerstßße 1o

Univ..Prof. Dr. Susanne Kalss, LL.M.,

1o2o W¡en, lnstitut fi.ir Z¡v¡1. und Unternehmensrecht,

WLJ, Wetthandelsplatz 1

E.Maíl: gesrz@l¡ndeverIag,at

Medien¡nhaber und Medlenuntemehmenr

Linde VerlagGes,m,b.H.,

A-121o Wìen, Scheydgasse 24

Telefon: 24 630 Serie

Telefaxr 24 630-23 DW

E.Ma¡l: office@l¡ndeverlag.at

httpt//www.llndevertag.at
DVR 0002356

Rechtsform der Gesettschaft: Ges.m,b.H.
Sitz: Wien, Firmenbuchnummet 7o2235x
F¡rmenbuchgerichtr Handetsgericht W¡en,

ARA.Lizenz"Nr.r 3991
Gesellschaften D¡eVerlassenschaft nach Herm Axel

Jentzsch (m¡t 99'lo) und Mag.AndreasJentzsch (mlt 1 qd

Geschãftsfijhrer| Mag. Klaus Kornhert
P. b. b. - Verlagspostamt 1210 W¡en -

Ersche¡nungso¡t W¡en

Herstellung

69

84

1.12

1.1.7

1.21.

1.25

1.27
. Druckerei Hans Jentzsch & Co GmbH

tzro Wíen, Scheydgasse 3r,
lel; otl 278 42 76.o; E-Mait: off¡ce@jentzsch,at;

mehrfach umweltzertifiz¡ert
(http:/lwww.ientzsch.at)Rezension .........

Der Gesellschafter

91,


